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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Bischofswiesen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans ĂAm Burger-

grabenñ im S¿den der Gemarkung. Der Bebauungsplan setzt ein Allgemeines Wohngebiet 

fest. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nördlich der Gebirgsjägerstraße in direk-

ter Nachbarschaft der Jägerkaserne. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine schall-

technische Untersuchung erforderlich, welche mögliche Konflikte hinsichtlich des Schallimmis-

sionsschutzes identifiziert und denkbare Lösungsvorschläge aufzeigt.  

In einer schalltechnischen Untersuchung [1] wurde vorab die Geräuschbelastung durch den 

Straßenverkehr aufgrund der Gebirgsjägerstraße sowie durch den östlich angrenzenden Park-

platz der Bundeswehr berechnet und beurteilt. Eine Bewertung der Schallemissionen des Bun-

deswehrgeländes war nicht Teil der Untersuchung.  

Für die Jägerkaserne liegt eine genehmigte Nutzung mit einem flächenbezogenen Emissions-

pegel von 65 dB(A) tags und nachts vor. Bei einer Vollausschöpfung dieser Schallemissionen 

ist eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [2] im Geltungsbereich sowohl 

für die Gebietseinstufung Mischgebiet wie auch für ein allgemeines Wohngebiet gegeben.   

Anhand einer Schallpegelmessung soll ermittelt werden, welche Geräuschemissionen tat-

sächlich von der Jägerkaserne bei einem üblichen Betrieb ausgehen und ob diese einen maß-

gebenden Einfluss auf den Beurteilungspegel im Plangebiet haben.  

Die ACCON GmbH wurde beauftragt, eine begleitete Tagesmessung sowie eine Dauermes-

sung von zwei Wochen an zwei Messpunkten durchzuführen, um die zu erwartende Ge-

räuscheinwirkung aussehend von der Jägerkaserne innerhalb des Planungsgebiets aufzuneh-

men sowie zu beurteilen.  

 

2 Grundlagen 

Diesem Bericht liegen folgende gesetzliche Bestimmungen, Richtlinien, Normen und Informa-

tionen aus sonstigen Quellen zu Grunde: 

[1] Accon GmbH, Schalltechnische Untersuchung zum Bauleitplanverfahren "Am Burger-

graben" in der Gemeinde Bischofswiesen, Augsburg, 28.07.2021.  

[2] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm ï TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 

26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 

08.06.2017 B5).  

[3] www.openstreetmap.de, 18.05.2022.  

[4] Wetterstation: www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Bischofswiesen/.  

[5] Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 "Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren - 

schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung", Mai 1987.  

[6] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung ï 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), 

die durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert 

worden ist. 
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3 ¥rtliche Situation 

Der Übersichtslageplan in Abbildung 1 verdeutlicht die Lage des Geltungsbereichs sowie der 

Jägerkaserne im übergeordneten Umfeld.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nördlich der Gebirgsjägerstraße in direkter 

Nachbarschaft der Jägerkaserne. Im Norden grenzt der Geltungsbereich an bestehende 

Wohnbebauung, im Osten schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flächen an den Gel-

tungsbereich an. Im Süden und Westen befindet sich die Jägerkaserne, mit einem direkt an 

den Geltungsbereich angrenzenden Parkplatz. 

 

Abbildung 1: Übersichtslageplan (Quelle: [3])  

Geltungsbereich 

Jägerkaserne 
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4 Vorgehensweise 

Entsprechend der Aufgabenstellung wurden an je einem Messort im Bereich der Jägerkaserne 

sowie im Geltungsbereich eine Dauermessung über einen Zeitraum von ca. zwei Wochen 

durchgeführt. 

Die Messstandorte Messpunkt 1 (MP1) und Messpunkt 2 (MP2) wurden im Vorfeld der Mes-

sungen mit der Gemeinde Bischofswiesen abgestimmt. Um die wichtigsten Lärmeinwirkungen 

zu erfassen, wurden MP1 repräsentativ auf der Freifläche vor dem Haus Am Burgergraben 6 

sowie MP2 im Bereich des Emissionsschwerpunktes am Exerzierplatz der Jägerkaserne an-

geordnet.  

Bei den Messungen handelt es sich um unbeaufsichtigte Dauerschallmessungen. Witterungs-

bedingte Einflüsse wurden anhand der Wetterstation Bischofswiesen [4] ermittelt. Im Bedarfs-

fall können somit Messwerte, die bei ungeeigneten Messbedingungen erfasst werden, nach-

träglich bei der Mittelwertbildung eliminiert werden. 

Fremdgeräusche durch z. B. den Straßenverkehr der Gebirgsjägerstraße können trotz einer 

geeigneten Auswahl der Messstandorte nicht verhindert werden. Aus diesem Grund findet je 

eine Messung im Plangebiet sowie in der Kaserne statt, um beurteilen zu können welche Ge-

räuschbelastung im Plangebiet aufgrund des Straßenverkehrs entsteht und welche bedingt 

von Geräuschen der Bundeswehr entsteht.  

Zusätzlich wurden am 30.03.2022 unter der Überwachung von zwei Fachingenieuren eine 

akustische Tagesmessung an zwei Standorten durchgeführt. Hierbei wurden alle Schallmes-

sungen protokolliert, um die Ergebnisse der Dauermessstationen miteinander korrelieren zu 

können. Diese Messungen wurden über einen Zeitraum von ca. 2,5 Stunden an den Immissi-

onspunkten 1 (IO1) und 2 (IO2) durchgeführt.  
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5 Messorte und Messgerªte 

Die Dauer- sowie Tagesmessungen wurden entsprechend der Aufgabenstellung an zwei re-

präsentativen Messorten durchgeführt. Der nachfolgende Übersichtslageplan zeigt den Stand-

ort der gewählten Messpunkte.  

 

Abbildung 2: Lageplan mit Kennzeichnung Immissionsorte Tagesmessung (schwarz) und 
Dauermessstationen (rot) (Quelle Grafik: [3]) 

Die entsprechenden Messpunkte werden nachfolgend detailliert beschrieben.  
  

IO 1 (Tagesmessung): 
Am Burgergraben, 4 

IO 2 (Tagesmessung): 
Jägerkaserne 

MP1: Dauermess- 
station 12720 

MP2: Dauermess- 
station 12730 
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5.1 Dauermessung Messpunkt 1 (MP1) 

Lage 83483 Bischofswiesen,  

Freifläche vor Bestandsgebäude Am Burgergraben 6 

Das Messgerät befindet sich südlich des Wohngebäudes an der süd-

lichen Grundstücksgrenze, in einer Höhe von ca. 4 Metern über dem 

Gelände 

Zwischen Messgerät und der Gebirgsjägerstraße besteht eine di-

rekte Sichtverbindung. Der geringste Abstand zwischen Messort und 

Gebirgsjägerstraße beträgt ca. 20 Meter 

Messzeitraum Start: Mittwoch, 30.03.2022, 08:15 Uhr 

Ende: Donnerstag, 14.04.2022, 11:58 Uhr 

Messgerät Schallpegelmesser der Klasse I 

Typ: 01dB DUO, Seriennummer: 12720 

Sensor: Accredited_40CD, Seriennummer: 367069 

LAFeq - Zeitbasis 1 Sekunde 

 

Abbildung 3: Lage Messpunkt 1  
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5.2 Dauermessung Messpunkt 2 (MP2) 

Lage 83483 Bischofswiesen, SO Piazza Jägerkaserne 

Das Messgerät befindet sich am Exerzierplatz des Jägerkaserne in 

südöstlichen Bereich, in einer Höhe von ca. 4 Metern über dem Ge-

lände 

Messzeitraum Start: Mittwoch, 30.03.2022, 09:25 Uhr 

Ende: Donnerstag, 14.04.2022, 11:13 Uhr 

Messgerät Schallpegelmesser der Klasse I 

Typ: 01dB DUO, Seriennummer: 12730 

Sensor: Accredited_40CD, Seriennummer: 367037 

LAFeq - Zeitbasis 1 Sekunde 

 

Abbildung 4: Lage Messpunkt 2  
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5.3 Tagesmessung Immissionsort 1 (IO1) 

Lage 83483 Bischofswiesen, Am Burgergraben 6, 1.OG 

Das Messgerät befindet sich im 1.OG, in einer Höhe von ca. 1,5 Me-

tern über dem Boden 

Die Messung erfolgt bei geöffnetem Fenster der Wohnung und ei-

nem Abstand des Mikrofons von etwa 2 m zur Fassade. 

Messzeitraum Start: Mittwoch, 30.03.2022, 09:50 Uhr 

Ende: Mittwoch, 30.03.2022, 12:46 Uhr 

Messgerät Schallpegelmesser der Klasse I 

Norsonic-Tippkemper GmbH Typ: 140, Seriennummer: 1403794 

Mikrofon: Norsonic-Tippkemper GmbH 1225, Seriennummer: 

106944 

LAFeq - Zeitbasis 1 Sekunde 

 

Abbildung 5: Lage IO1  
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5.4 Tagesmessung Immissionsort 2 (IO2) 

Lage 83483 Bischofswiesen, Exerzierplatz Jägerkaserne 

Das Messgerät befindet sich in einer Höhe von ca. 3 Metern über 

dem Boden 

Messzeitraum Start: Mittwoch, 30.03.2022, 09:50 Uhr 

Ende: Mittwoch, 30.03.2022, 12:11 Uhr 

Messgerät Schallpegelmesser der Klasse I 

Norsonic-Tippkemper GmbH Typ: 140, Seriennummer: 1405612 

Mikrofon: Norsonic-Tippkemper GmbH 1225, Seriennummer: 

106860 

LAFeq - Zeitbasis 1 Sekunde 

 

Abbildung 6: Lage IO2  

  
























